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Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für 
jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese kann auch für zwei 
Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren, erlassen werden. Die Haushaltssatzung enthält die 
Festsetzung sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes. Der Ergebnishaushalt 
umfasst alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Finanz-
haushalt bezieht alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 
Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ein. Des Weiteren werden in der 
Haushaltsatzung der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen und der Verpflichtungs-
ermächtigungen aufgezeigt. Darüber hinaus sind der Höchstbetrag der Kassenkredite sowie 
die Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer 
gesonderten Satzung festgesetzt werden, zu nennen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn 
des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).  

Im Folgenden ist die Haushaltssatzung der Gemeinde Forchheim für das Jahr 2025 
dargestellt. 
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Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Forchheim 
für das Haushaltsjahr 2025 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden 
Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Forchheim am 17. Dezember 2024 die 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen: 

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 3.767.400 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -4.370.400 €

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -603.000 €

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 € 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 € 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 € 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -603.000 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.633.100 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -3.981.800 €

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

-348.700 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.000 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -762.800 €

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

-760.800 €

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-1.109.500 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 760.000 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -27.100 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

732.900 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-376.600 €
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§ 2
 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf  760.000 € 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),  
wird festgesetzt auf 353.000 € 

§ 4
Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 870.000 € 

Forchheim, den 17. Dezember 2024 

Christian Pickhardt 
Bürgermeister 
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Vorbericht

2. Vorbericht

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein 
Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der 
Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde geben.  

2.1 Strukturdaten 

Einwohnerzahl 

nach der Volkszählung am 13.09.1950 1.125 
nach der Volkszählung am 06.06.1961 1.094 
nach der Volkszählung am 27.05.1970 1.079 
nach der Volkszählung am 25.05.1987 1.044 
nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2021 1.422 
nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2022 1.455 
nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2023 1.460 

nach der Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2024 1.467 
nach der Fortschreibung Zensus 2022 am 30.06.2023 1.405 

Nach dem Testbescheid für den kommunalen Finanzausgleich wird für 2024 eine 
Einwohnerzahl von 1.436 herangezogen. 

Gemarkungsfläche 1.078 ha

Finanzausgleichdaten

2024 2025 (vorläufig)
EUR EUR

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 1.433.355 1.403.487
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) 2.567.118 2.593.129
Schlüsselzahl (§ 5 FAG) 1.133.763 1.189.642
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG) 2.255.101 2.173.696
Steuerkraftsumme je Einwohner            1.544,59                 977,36 

Bezeichnung
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2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 
 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der 
öffentlichen Sitzung am 16. Mai 2023 beschlossen.  
 
Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 3.401.850 € und ordentliche 
Aufwendungen mit einem Betrag von 3.715.700 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten 
Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2023 dementsprechend ein Fehlbetrag 
in Höhe von 313.850 €.  
 
Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 
3.255.850 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 
Höhe von 3.470.650 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 214.800 €. 
 
Der Haushalt 2023 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 235.900 € vor. Die 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 1.101.350 € veranschlagt. Dem-
entsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions-
tätigkeit von 1.080.250 €. 
 
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Es war 
keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren 
dementsprechend ebenfalls mit 0 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des 
Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.080.250 € geplant. Geprägt wurde das 
Haushaltsjahr 2023 weiterhin durch die nach wie vor vorherrschende Corona-Pandemie und 
den damit verbundenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im Einzelnen ergeben sich für den 
Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse. 
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Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2023 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar. 
 

 
 
Dem stehen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen 
gegenüber.  
 

 
 
Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge 
in Höhe von 250.017 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine 
Verbesserung bei der Gewerbesteuer von rund 58.204 € zu verzeichnen. Bei den Schlüssel-
zuweisungen zeigt sich ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 17.875. €. Zusätzlich werden 
Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 510.535 € erwartet. Diese 
ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der 
Feld- und Wirtschaftswege, der Gemeindestraßen und der Gebäude.  
  

lfd Ansatz Vor. Ergebnis

Nr. 2023 2023

EUR EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.589.200 1.647.582
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 1.268.800 1.340.221
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 146.000 146.000
4 + Sonstige Transfererträge 0 0

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 187.600 219.458

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 145.600 233.052
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.800 21.428
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 24

10 + Sonstige ordentliche Erträge 38.850 44.102
11 = Ordentliche Erträge 3.401.850 3.651.867

Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)

lfd Ansatz Vor. Ergebnis

Nr. Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt) 2023 2023

EUR EUR
12 - Personalaufwendungen 231.875 243.002
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 992.025 648.865
15 - Abschreibungen 245.050 245.000
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.800 24
17 - Transferaufwendungen 1.705.900 1.645.089
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 538.050 423.185
19 = Ordentliche Aufwendungen 3.715.700 3.205.165
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Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 
- 313.850 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche 
Ergebnis im positiven Bereich bei rund 446.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt 
sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 759.850 € gegenüber dem 
Planansatz. Dementsprechend kann die Gemeinde Forchheim im fünften Haushaltsjahr nach 
der Umstellung auf das NKHR ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichem 
Ergebnis erwirtschaften. 
 
Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2023 eine Minderung des Finanzierungs-
mittelbestandes in Höhe von 1.080.250 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich 
im Jahr 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 
voraussichtlich ca. 109.573 € ergeben. Im Rahmen der Investitionsstätigkeit stellt sich ein 
prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 173.668 € dar. Hinsichtlich der 
Finanzierungstätigkeit ergibt sich weder ein Zahlungsmittelüberschuss noch ein 
Zahlungsmittelbedarf, da keine Kreditaufnahme vorgesehen war. Unter Berücksichtigung der 
haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt sich dementsprechend eine Zunahme 
des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 327.744 €. Die liquiden Mittel belaufen sich 
zum Schluss des Jahres 2023 voraussichtlich auf rund 2.112.491 €. Die Gemeinde Forchheim 
ist schuldenfrei.   
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2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2024 
 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Gemeinderat in der 
öffentlichen Sitzung am 19. März 2024 beschlossen.  
 
Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 3.786.350 € und ordentliche 
Aufwendungen mit einem Betrag von 4.444.150 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten 
Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2024 dementsprechend ein Fehlbetrag 
in Höhe von 657.800 €.  
 
Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 
3.649.150 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 
Höhe von 4.069.300 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 420.150 €. 
 
Der Haushalt 2024 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 47.000 € vor. Die 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 482.600 € veranschlagt. Dementsprechend 
ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 
435.600°€. 
 
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Es war 
keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren 
dementsprechend ebenfalls mit 0 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des 
Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 855.750 € geplant. Geprägt wurde das 
Haushaltsjahr 2024 weiterhin durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit 
einhergehenden hohen Gewerbesteuerrückzahlungen. Im Einzelnen ergeben sich für den 
Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse. 
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Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar. 
 

 
 
Dem stehen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen 
gegenüber.  
 

 
 
Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt 
Mindererträge in Höhe von rund 247.000 € zu erwarten. Diese ergeben sich insbesondere 
durch einen Rückgang der Gewerbesteuer von rund 31.000 €. Bei den Schlüsselzuweisungen 
zeigt sich ebenfalls ein Rückgang in Höhe von 22.300 €. Gleichzeitig werden 
Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 614.300 € erwartet. Diese 
ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der 
Feld- und Wirtschaftswege, der Gebäude und des Nahwärmenetzes.  
  

lfd Ansatz Vor. Ergebnis

Nr. Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt) 2024 2024

EUR EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.666.300 1.622.070
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 1.571.050 1.340.634
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 137.200 137.200
4 + Sonstige Transfererträge 0 0

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 227.700 186.400

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 134.000 213.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.800 3.800
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 50

10 + Sonstige ordentliche Erträge 43.300 36.100
11 = Ordentliche Erträge 3.786.350 3.539.354

lfd Ansatz Vor. Ergebnis

Nr. Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt) 2024 2024

EUR EUR
12 - Personalaufwendungen 244.200 200.900
13 - Versorgunsaufwendungen 0 1
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.159.050 726.100
15 - Abschreibungen 374.850 374.800
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.600 50
17 - Transferaufwendungen 1.969.200 1.961.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 695.250 566.450
19 = Ordentliche Aufwendungen 4.444.150 3.829.901
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Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 
657.800 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche 
Ergebnis im negativen Bereich bei rund 290.500 € bleiben, allerdings mit einer 
Ergebnisverbesserung um rund 367.200 €. Die Gemeinde Forchheim schafft es 
dementsprechend nicht, im sechsten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR einen 
Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis zu erwirtschaften. 
 
Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2024 eine Minderung des Finanzierungs-
mittelbestandes in Höhe von 855.750 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im 
Jahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 
voraussichtlich ca. 153.350 € ergeben. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich 
weder ein Zahlungsmittelüberschuss noch ein Zahlungsmittelbedarf, da keine Kreditaufnahme 
vorgesehen war. Allerdings wurde eine Festgeldanlage getätigt. Die freien liquiden Mittel 
belaufen sich zum Schluss des Jahres 2024 voraussichtlich auf rund 1.749.100 €. Die 
Gemeinde Forchheim ist schuldenfrei.  
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2.4 Ergebnishaushalt 
 
Der Haushaltsplan 2025 sieht folgende ordentliche Erträge vor. 
 

 
 
Der Haushaltsplan 2025 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor. 
 

 
  

lfd Vor. Ergebnis Ansatz Ansatz
Nr
. Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt) 2023 2024 2025

EUR EUR EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.647.582 1.666.300 1.641.400
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 1.340.221 1.571.050 1.458.300
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge 146.000 137.200 134.300
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 345.800
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 219.458 227.700 131.800
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 233.052 134.000 9.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.428 6.800 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 24 0 11.000

10 + Sonstige ordentliche Erträge 44.102 43.300 35.800
11 = Ordentliche Erträge 3.651.867 3.786.350 3.767.400

lfd Vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz

Nr. Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt) 2023 2024 2025

EUR EUR EUR
12 - Personalaufwendungen 243.002 244.200 298.800
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 648.865 1.159.050 887.300
15 - Abschreibungen 245.000 374.850 388.600
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 1.600 25.300
17 - Transferaufwendungen 1.645.089 1.969.200 2.009.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 423.185 695.250 761.400
19 = Ordentliche Aufwendungen 3.205.165 4.444.150 4.370.400
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2.4.1 Ordentliche Erträge 

Nachstehend werden die ordentlichen Erträge im Einzelnen aufgeführt. 

2.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B wurden aufgrund der Grundsteuer-
reform zum 01.01.2025 angepasst. Für die Grundsteuer A wurde der Hebesatz auf 700 v.H. 
festgesetzt. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde von 350 v.H. auf 300 v.H. herabgesenkt. 
Der Gewerbesteuerhebesatz wurde von 320 v.H. auf 370 v.H. aufgrund sinkender 
Gewerbesteuererträge stark angehoben.  

2.1.1 Grundsteuer 
Zum 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach neuem Recht erhoben werden. Für 
Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 30.000 € vorgesehen. Im 
Bereich der Grundsteuer B werden Erträge in Höhe von 200.000 € erwartet. In Summe wird 
die Aufkommensneutralität im Vergleich zum Vorjahr nicht erreicht. Die Hebesätze wurden 
bewusst so angepasst, dass die Gemeinde aufgrund der finanziellen Lage mit 
Mehrerträgen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 67.000 € rechnen kann, wobei 
die Zahlen der Hochrechnung aufgrund der unzureichenden Datengrundlage noch nicht 
endgültig feststehen. 

2.1.2 Gewerbesteuer 
Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Plan-
ansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Für das 
Jahr 2023 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 458.000 € zu rechnen. In 2024 lag der 
Planansatz bei 450.000 €. Dieser wurde jedoch nicht erreicht aufgrund mehrerer 
Rückzahlungen an die Gewerbebetriebe. Daher hat der Gemeinderat den Hebesatz von 320 
v.H. auf 370 v.H. angehoben. Dennoch wird auf Grundlage der aktuellen 
Gewerbesteuermessbescheide für das Jahr 2025 der Vorjahreswert nicht erreicht, da noch 
verhältnismäßig große Rückzahlungen zu erwarten sind. Der Planansatz in 2025 liegt dann 
nur noch bei 320.000 €.

Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR

Grundsteuer A 31.390 31.000 30.000
Grundsteuer B 129.252 132.000 200.000
Gewerbesteuer 458.204 450.000 320.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer 914.796 932.200 971.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 28.840 31.800 31.500
Hundesteuer 9.912 10.000 10.000
Jagdpacht Jagdgenossenschaft 2.644 2.600 2.600
Leistungen nach d. 
Familienleistungs-
ausgleich (§ 29 FAG)

72.544 76.700 76.200

Gesamterträge 1.647.582 1.666.300 1.641.400

Bezeichnung
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2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 
 
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2021 bis 
2025 wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.  
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2.4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 
 

 
 
Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 1.458.300 € um 112.750 € 
unter dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren 
aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die 
schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch 
die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.  
 
Insgesamt erhält die Gemeinde Forchheim gegenüber dem Planansatz 2024 rund 99.000 € 
mehr an Schlüsselzuweisungen inkl. der Investitionspauschale. Hierdurch erfährt der 
Gemeindehaushalt gegenüber den Vorjahren eine Entlastung.  
 
Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mindererträge in Höhe von etwa 
7.100 € gegenüber dem Vorjahr.  
 
2.4.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 
 
Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die 
Gemeinde Forchheim Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen 
Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 345.800 €. Der Ansatz ist 
gegenüber dem Vorjahr um rund 118.100 € erhöht infolge höherer Abwasser- und 
Wassergebühren. 
 

 
  

Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR

Schlüsselzuweisungen vom Land 977.675 825.700 878.400
Kommunale Investitionspauschale 0 201.400 247.700
Sonstige allg. Zuweisungen Bund 27.046 0 0
Sonstige allg. Zuweisungen Land 11.654 0 0
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke 262.223 288.950 262.200
davon:
Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)

253.189 256.600 249.500

Zuweisungen sonst. öff. Son 58.673 255.000 70.000
Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 2.950 0 0
Gesamterträge 1.340.221 1.571.050 1.458.300

Bezeichnung

Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR

Verwaltungsgebühren 8.155 7.700 5.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11.851 15.000 12.500
Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren 18.717 17.500 10.500
Schmutz- und Niederschlagswassergebühr 81.075 82.000 185.400
Wassergebühr 71.173 90.000 131.500
Zweckgebundene Abgaben 33.540 15.500 0
Gesamterträge 224.511 227.700 345.800

Bezeichnung
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2.4.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 131.800 € eingeplant. Die 
Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen 
sowie aus Holzerlösen zusammen.  
 

 
 
2.4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 9.000 € veranschlagt. Dieser 
Ansatz beinhaltet insbesondere die Erstattungen des Landes für den Brandschutz und 
Klimaschutz. 
 
2.4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge 
 
Im Haushaltsjahr 2025 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 35.800 € eingeplant. Im 
Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 33.000 €. 

Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR

Mieten und Pachten 77.029 73.950 78.200
Erträge aus Verkauf 144.464 57.850 51.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.559 2.200 2.200
Gesamterträge 233.052 134.000 131.800

Bezeichnung
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2.4.2 Ordentliche Aufwendungen 
 
Anschließend werden die ordentlichen Aufwendungen im Einzelnen erläutert. 
 
2.4.2.1 Personalaufwendungen 
 
Die Personalkosten 2025 betragen 298.800 € und sind somit um 54.600 € höher als im Vorjahr. 
Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im 
Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Personalveränderungen 
können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden. Hier ist ersichtlich, dass eine Stelle 
in der Verwaltung in Forchheim geschaffen wird. Dies liegt an der Versetzung einer 
Verwaltungskraft von der Stadt Endingen an die Gemeinde Forchheim. Dadurch steigen zwar 
die Personalkosten der Gemeinde Forchheim, jedoch sinkt dementsprechend der 
Personalkostenersatz seitens der Stadt Endingen. 
 
2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um rund 271.750 € 
unter den Vorjahresansätzen. Dies begründet sich vor allem durch Minderaufwendungen für 
das Nahwärmenetz. Außerdem sind Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der 
Liegenschaften wie beispielsweise beim Feuerwehrgerätehaus und bei den Feld- und 
Wirtschaftswegen eingeplant. 
 

 
 
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2025 Mittel 
in Höhe von 62.700 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaß-
nahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zuge-
ordnet werden. Im Haushaltsjahr 2025 sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten 
Sanierungen vorgesehen: 
 

 

Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21.812 69.950 62.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen 208.867 238.300 278.300
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen 28.678 25.950 34.600
Mieten und Pachten 33.815 38.000 49.500
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen 124.339 142.450 136.300
Haltung von Fahrzeugen 19.330 22.950 19.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.851 4.850 4.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 59.174 73.900 80.600
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 146.564 542.700 221.200
Gesamtaufwendungen 645.430 1.159.050 887.300

Bezeichnung

Plan 2025
EUR

1124 0023 Bärenstraße 16 8.000
1260 0020 Feuerwehrgerätehaus 6.000
3140 1121 Gebäude Ranzenstr. 2c 12.000

Produkt/Kostenstelle Bezeichnung
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Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 
Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde ein Planansatz in Höhe 
von 278.300 € festgesetzt. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- 
und Waldwege und die Spielplatzunterhaltung finanziert.  
 
Weitere wichtige Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Straßenunterhaltung sowie die 
Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze.  
 
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen 
Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen 
Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 34.600 € vorgesehen. Die Mittel werden 
überwiegend für Kauf von geringwertige Vermögensgegenstände im Bereich des Bauhofes 
sowie der Feuerwehr eingesetzt. 
 
Mieten und Pachten 
Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 49.500 € 
eingeplant. Davon dienen 44.700 € der Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und 
Wohnungslose. 
 
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen 
Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz 
in Höhe von 136.300 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von 
Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und Wasser.  
 
Haltung von Fahrzeugen 
Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 
19.600 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.  
 
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 
Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen weist für das Haushaltsjahr 
2025 einen Planansatz in Höhe von 80.600 € auf. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen 
für Repräsentation, EDV und Dienst- und Schutzkleidung. 
 
2.4.2.3 Abschreibungen 
 
Die Datenübernahme in das Buchhaltungsprogramm ist nun erfolgt, daher kann die 
voraussichtliche Höhe der Abschreibungen bereits beziffert werden. Diese betragen 2025 rund 
388.600 €. 
 
2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
Für das Jahr 2025 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 
25.300 € aufgrund der geplanten Kreditaufnahme vorgesehen.  
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2.4.2.5 Transferaufwendungen 
 

 
 
Die Transferaufwendungen werden im Folgenden detaillierter erläutert. 
 
Zuweisungen an Gemeinden 
Als Zuweisungen an Gemeinden werden Kostenerstattungen an umliegende Gemeinden für 
Forchheimer Grundschulkinder geplant, welche in diesen Gemeinden zur Schule gehen. 
Ebenso ist ein Ansatz in Höhe von 5.000 € für den interkommunalen Kostenausgleich von 
Kindergartenkindern geplant, welche in anderen Gemeinden im Kindergarten angemeldet 
sind. 
 
Zuschüsse (an übrige Bereiche) 
Die Haushaltsansätze für Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten insbesondere Mittel für 
den Betrieb von kirchlichen und sonstigen Kindertageseinrichtungen. Die Einzelbeträge 
können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden. 
 

 
 
Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehraufwendungen für den Betriebskostenzuschuss an den 
Träger des Kindergartens in Höhe von rund 57.150 € erwartet. 
 
Umlagen (an verschiedene Bereiche) 
Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des 
Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der Kombination des 
gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage. Die 
Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme 
des Jahres 2023 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 32,0 v.H.; Finanz-
ausgleichumlage 22,40 v.H.) berechnet. Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes der 
Kreisumlage hat die Gemeinde Forchheim trotz der Verschlechterung der Steuerkraft 
Mehraufwendungen bei der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr nur von rund 31.900 € zu 
verzeichnen. 
 

 
  

Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR

Zuweisungen an Gemeinden (GV) 1.200 36.000 33.000
Zuschüsse an übrige Bereiche 578.115 701.150 740.600
Umlagen (an verschiedene Bereiche) 1.030.974 1.232.050 1.235.400
Gesamtaufwendungen 1.610.289 1.969.200 2.009.000

Bezeichnung

Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR

3650 1101 Kindergarten St. Johannes 553.642 658.450 715.600

Produkt/
Kostenstelle

Bezeichnung

Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR

6110 0001 Gewerbesteuerumlage 44.929 45.400 30.300
6110 0001 Finanzausgleichsumlage 447.471 493.900 480.400
6110 0001 Kreisumlage 520.430 663.700 695.600

Produkt/
Kostenstelle

Bezeichnung
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2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 

 
 
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 
Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ergibt sich ein Ansatz von 4.300 €.  
 
Geschäftsaufwendungen 
Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 38.100 € eingeplant. Die Senkung 
erklärt sich insbesondere durch die Verschiebung der Aufwendungen für 
Gebührenkalkulationen und weiteren externen Unterstützungsleistungen zu den sonstigen 
Sach- und Dienstleistungen sowie durch die Verringerung der Ansätze im Bereich des 
Nahwärmenetzes. 
 
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle 
Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2025 bei 45.300 €. 
 
  

Ergebnis 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 3.487 4.500 4.300
Verfügungsmittel 336 700 700
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste 4.370 4.350 3.400
Geschäftsaufwendungen 23.910 134.100 38.100
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle 44.558 49.100 45.300
Erstattungen an Gemeinden und übrige Bereiche 345.457 502.500 669.500
Säumniszuschläge u. ä. 6 0 100
Deckungsreserve 1.060 0 0
Gesamtaufwendungen 423.185 695.250 761.400

Bezeichnung
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2.4.3 Ordentliches Ergebnis 

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 ordentliche Erträge in Höhe von 
3.767.400 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 4.370.400 €. Somit ergibt 
sich im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 603.000 €. 

Der Ergebnishaushalt ist durch hohe Aufwendungen im Bereich der Feldwege- und 
Kanalunterhaltung gekennzeichnet. Besonders hohe Aufwendungen ergeben sich aufgrund 
des Personalkostenersatzes und des Kindergartenbetriebes.  

Wie bereits beschrieben, übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde 
Forchheim den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach dem NKHR zunächst nicht erreicht. 
Aufgrund der Ergebnisverbesserung in den Vorjahren steht jedoch eine Rücklage des 
ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung. 

Die Verwaltung ist um eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung bemüht. Stabile 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind dafür aber unabdingbar. 

Im Jahr 2024 hat die Gemeinde Forchheim die Auswirkungen hoher 
Gewerbesteuerrückzahlungen zu spüren bekommen, welche nun die Erwartungen auf die 
Folgejahre senken. Bereits im Jahr 2024 war die Gemeinde Forchheim aufgrund des negativ 
geplanten ordentlichen Ergebnisses bemüht, Einsparungen in verschiedensten Bereichen zu 
erzielen. Bspw. kann eine Unterhaltungsmaßnahme beim Heimatmuseum deutlich günstiger 
umgesetzt werden, als zunächst angenommen. Verschiedenste investive Maßnahmen wurden 
trotz Planansatz bisher noch nicht umgesetzt oder beschafft. Gleichzeitig wurden zum 
01.01.2025 die Hebesätze in der Grund- und Gewerbesteuer angehoben. Dies führt in der 
Grundsteuer zu Mehrerträgen, welche die Gemeinde zwingend benötigt, um das Defizit 
im ordentlichen Ergebnis zu verringern. Trotz straker Anhebung des 
Gewerbesteuerhebesatzes werden keine Mehrerträge der Gewerbesteuer in 2025 
erwartet. Die Unternehmen kämpfen zum einen mit der konjunkturellen Entwicklung, 
zum anderen erwartet die Gemeinde Forchheim eine verhältnismäßig hohe 
Rückzahlung der Gewerbesteuer an einen Gewerbebetrieb, welcher im Jahr 2023 eine 
sehr hohe Vorauszahlung gezahlt hatte.   

Die zukünftige Herausforderung für die Gemeinde Forchheim wird der strukturelle 
Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein. Um dies zu erreichen, werden sowohl auf der 
Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite verschiedenste Positionen durchleuchtet.  

Ertragsseitig sollten nach und nach Gebührenanpassungen in allen Bereichen 
vorgenommen werden. Die Anhebung der Gemeindesteuern ist in den Folgejahren nicht 
auszuschließen.  

Im Bereich der Aufwendungen ist der Handlungsspielraum der Gemeinde Forchheim 
begrenzt. Um hohe Abschreibungen und Zinsaufwendungen zu vermeiden, sollten die 
Investitionsmaßnahmen priorisiert und zwischen notwendigen und wünschenswerten 
Maßnahmen differenziert werden. Unterhaltungsaufwendungen gilt es so günstig wie 
möglich umzusetzen, wobei hier auch die Wirtschaftlichkeit der Folgejahre in Betracht 
gezogen werden muss. Verträge und Mitgliedschaften sollten unter die Lupe 
genommen werden. Bei den Bewirtschaftungskosten sollten Einsparpotenziale untersucht 
werden, welche langfristig die laufenden Kosten senken. 
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Beim Personalkostenersatz an die Stadt Endingen ist die rechtliche Frage in Bezug auf die 
Umsatzsteuer final zu klären. Würde die Umsatzsteuer auf die 
Personalkostenersätze wegfallen, würde sich Forchheim rund 100.000 € Aufwendungen 
ersparen. 

2.4.4 Außerordentliche Erträge 

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine außerordentlichen Erträge eingeplant. 

2.4.5 Außerordentliche Aufwendungen 

Ebenfalls sind für 2025 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen. 

2.4.6 Sonderergebnis 

Das Sonderergebnis, welches sich aus außerordentlichen Erträgen und 
Aufwendungen zusammensetzt, beträgt damit 0 €. 

2.4.7 Gesamtergebnis 

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. 
Da das Sonderergebnis mit 0 € veranschlagt wird, entspricht das Gesamtergebnis 
dem ordentlichen Ergebnis und weist daher ein Defizit in Höhe von 603.000 € aus. 
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2.5 Finanzhaushalt 
 
Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- 
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs-
tätigkeit dargestellt. Ebenfalls wird die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ab-
gebildet. Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich wie folgt dar. 
 

 
 
2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.633.100 €. 
 
2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 3.981.800 € beziffert. 
 
2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr 2.000 €. 
 
2.5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
 
Für investive Maßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt 
werden. Im Jahr 2025 sind hier Mittel in der Größenordnung von 2.000 € eingeplant. 
 
2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 762.800 € für das Haushaltsjahr 2025 
eingeplant. Sie werden im Folgenden näher erläutert. 
 

Gesamtfinanzhaushalt Plan 2025
EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.633.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.981.800
Saldo -348.700

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 762.800
Saldo -760.800

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 760.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 27.100
Saldo 732.900

Veränderung Zahlungsmittelbestand -376.600
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2.5.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
 
Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen 
in Höhe von 400.000 € vorgesehen. 
 

 
 
2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 
 
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 betragen 272.000 €. Der 
überwiegende Teil der Investitionen ist schon Bestandteil des vorangegangenen Haushalts-
plans gewesen. Ins Gewicht fallen vor allem die PV-Anlagen und die Grillhütte.  
 

 
 
  

Plan 2025
EUR

711330001300 Grundstücksverkehr: Ankauf 400.000
400.000

Investitions-
auftrag

Bezeichnung

Summe Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden

Plan 2025
EUR

0
754700000000 Barrierefreie Bushaltestelle 45.000

45.000
711240024000 Rathaus Gestaltung Eingangsbereich 2.000
753100002000 PV Anlage Kindergarten St. Johannes 45.000
753100004000 PV Anlage Sport- und Mehrzweckhalle 40.000
754100001002 Kartoffelkorb Aufstellung Neu 10.000
754100001002 Gestaltung Plaatz Bushaltestelle 20.000
755100001000 Grillhütte 110.000

227.000

272.000Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitions-
auftrag

Bezeichnung

Summe Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Summe Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Summe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
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2.5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 
 
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 31.300 € 
eingeplant. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt. 
 

 
 
2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen) 
 
Hierfür sind keine Finanzmittel vorgesehen. 
 
2.5.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 
 
Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen sind Haushaltsplan 2025 Mittel in Höhe von 
31.000 € eingeplant. Die Anschaffung des Rechnungseingangsworkflows war bereits im jahr 
2024 unter einem anderen Investitionsauftrag eingeplant. Der Ansatz für den Zuschuss für den 
Tiefbrunnen wurde um 5.000 € erhöht und der Rest aus dem Vorjahr übernommen. 
 

 
  

Plan 2025
EUR

711200001000 EDV bewegl. Vermögen 6.000
711250001100 Kleingeräte 7.100
711250001101 Bauhof Rasenmäher 2.100
712600001003 FFW Digitalfunk 15.000
742410020003 Sport- und Mehrzweckhalle Erw. bew. Vgg. 1.100

31.300

Investitions-
auftrag

Bezeichnung

Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen 

Plan 2025
EUR

711220001002 Finanzverw. Rechnungseingangsworkflow 16.000
753300001904 Investitionskostenzuschuss an Stadt Endingen für Umspann-

station Tiefbrunnen
15.000

31.000

Investitions-
auftrag

Bezeichnung

Summe Investitionsförderungsmaßnahmen
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2.5.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) 
 
Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 760.000 € geplant. Diese wird benötigt, 
um die eingeplanten Investitionen zu finanzieren.  
 
2.5.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) 
 
Im Falle der Aufnahme der geplanten Kredite, würde im Jahr 2025 eine Tilgung der Darlehen 
von 27.100 € anfallen.  
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2.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) 
 
In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine 
wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Entsprechend 
der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittel-
bestandes in Höhe von 376.600 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die 
freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2025 abnehmen wird 
 
Die Position der liquiden Mittel kann in Relation mit der kameralen Rücklage gesetzt werden, 
wobei die liquiden Mittel im Sinne der kommunalen Doppik auch sogenannte Ermächtigungs-
übertragungen (ehem. Haushaltsreste) enthalten. 
 
Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden. 
 

 
 
Nach dem jetzigen Stand sind im Haushaltsjahr 2026 aufgrund weiterer Investitionen 
Kreditaufnahmen von insgesamt 176.000 € vorgesehen. Gleichzeitig werden auch die liquiden 
Mittel der Gemeinde Forchheim für die laufende Verwaltungstätigkeit in hohem Ausmaß in 
Anspruch genommen werden müssen.  

Plan 2025
EUR

Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2024 2.667.109
Voraussichtliche Entwicklung in 2024 -918.000
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2024 1.749.109
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel 170.000
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2025 1.579.109
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025 -376.600
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2025 1.202.509

Bezeichnung
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2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt) 
 
Die Gemeinde Forchheim ist aktuell schuldenfrei. Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in 
Höhe von 760.000 € vorgesehen. 
 
Die Entwicklung der Verschuldung (Kredite) im Kernhaushalt zwischen 2021 und 2028 kann 
der nachfolgenden Grafik entnommen werden. 
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2.8 Verpflichtungsermächtigungen 
 
In der Haushaltssatzung 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 353.000 € 
vorgesehen. Insofern strahlt dieser Haushalt bereits auf das Haushaltsjahr 2026 aus, da die 
Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. 
Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden gebildet.  
 

 
 
  

VE Auszahlung Auszahlung Auszahlung
2025 2026 2027 2028

711250050000 bewegliches Vermögen Bauhof 18.000 18.000 0 0
754100001003 Erschließung Gewerbegebiet 200.000 200.000 0 0
754700000000 Barrierefreie Buahsaltestellen 135.000 135.000 0 0

353.000 353.000 0 0

Investitions-
auftrag

Bezeichnung

Summe Verpflichtungsermächtigungen
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2.9 Mittelfristige Finanzplanung 
 
Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung 
in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Forchheim die mittelfristige 
Finanzplanung mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungs-
komponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt fünf Jahren ab. Durch die Integration der 
mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht 
nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist 
allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr. 
 
Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Grundlage 
sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, 
Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 
2025 ff. vom 7. November 2024. 
 
Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren: 
  
 Haushaltsjahr 2025 - 603.000 € 
 Haushaltsjahr 2026 - 605.000 € 
 Haushaltsjahr 2027 - 566.000 € 
 Haushaltsjahr 2028 - 629.000 € 
 
Nach dem Haushaltsplan 2025 können die Aufwendungen der Gemeinde voraussichtlich nicht 
vollständig erwirtschaftet werden. Die Gemeinden sind aber verpflichtet, mittelfristig das 
ordentliche Ergebnis auszugleichen. Hierauf ist in den kommenden Jahren das 
Hauptaugenmerk zu richten. Ziel muss es weiterhin sein, den Ergebnishaushalt strukturell 
dahingehend zu gestalten, dass mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis 
erreicht werden kann. Hierzu sind sowohl alle Ertrags- als auch sämtliche Aufwandspositionen 
zu überprüfen. 
 
Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender 
Verwaltungstätigkeit. Dieser beträgt voraussichtlich im: 
 
 Haushaltsjahr 2025 - 348.700 € 
 Haushaltsjahr 2026 - 335.400 € 
 Haushaltsjahr 2027 - 300.000 € 
 Haushaltsjahr 2028 - 366.200 € 
 
In der mittelfristigen Finanzplanung ist genauso wie in 2025 ein Zahlungsmittelbedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit eingeplant. Dieser kann durch eine Anpassung der 
zahlungswirksamen Erträge sowie durch die Reduzierung zahlungswirksamer Aufwendungen 
entsprechen der bereits beschriebenen Maßnahmen im Kapitel 2.4.3. verbessert werden.   
 
Eine der bedeutendsten Investitionen in den Jahren 2025 bis 2028 ist das geplante 
Gewerbegebiet, für welches Flächen erworben und erschlossen werden sollen.   
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2.10 Schlussbetrachtung 
 
Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs sowie der Erhöhung der 
Kreisumlage war es absehbar, dass es im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 
nicht gelingen wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Insbesondere fallen 
die gestiegenen Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss an den Träger des 
Kindergartens sowie der Personalkostenersatz an die Stadt Endingen ins Gewicht. Dieses 
Jahr fallen zusätzlich sehr hohe Aufwendungen die Kanalunterhaltung im Bereich der 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung an. Das Jahr 2025 ist erneut geprägt durch 
Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude (beispielsweise Feuerwehrgerätehaus, 
Gebäude Ranzenstr. 2c) und des unbeweglichen Vermögens (unter anderem Feld- und 
Wirtschaftswege). Aufgrund der Systematik des NKHR sind diese direkt als Aufwand zu 
verbuchen und stellen keine Investition dar.  
 
Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2025 ein Defizit von 603.000 € (ordentliches 
Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Forchheim 
den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreicht. Aufgrund der 
Ergebnisverbesserung der letzten Jahre steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen 
Ergebnisses (ca. 1.595.000 €) zum Ausgleich zur Verfügung. Seit der Umstellung auf das 
NKHR 2019 bis 2023 wird das ordentliche Ergebnis vermutlich positiv ausfallen. Das Jahr 2024 
wird vermutlich mit einer Verbesserung im Vergleich zum Planansatz, jedoch mit einem 
negativen ordentlichen Ergebnis abschließen. 
 
Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2025 ein Investitionsvolumen von 762.800 €.  
 
Insgesamt ist mit einer Abnahme der Liquidität um rund 376.600 € zu rechnen. 
 
Positiv hervorzuheben ist, dass Gemeinde Forchheim bisher trotz einiger 
Investitionsmaßnahmen in den vergangenen Jahren schuldenfrei ist. Außerdem konnte in den 
Jahren 2019 bis 2023 eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses aufgebaut werden. Wie 
bereits im Kapitel 2.4.3 beschrieben, wird es aufgrund der negativ geplanten ordentlichen 
Ergebnisse im Rahmen einer weiterhin sparsamen und umsichtigen Haushaltspolitik auch 
weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes deutlich zu verbessern, 
Aufwendungen zu verringern und insbesondere zwischen notwendigen und wünschenswerten 
Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden. 
 
 
 
Christian Pickhardt Elena Großkopf 
Bürgermeister Finanzverwaltung 
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4. Anlagen 
 
Gemäß § 4 der GemHVO sind dem Haushaltsplan verschiedene Anlagen beizufügen. Im 
Folgenden werden die nachstehenden Anlagen dargestellt. 
 

 Stellenplan 
 Entwicklung der Liquidität 
 Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten 
 Verpflichtungsermächtigungen 
 Rücklagen 
 Rückstellungen 
 Schuldenstand 
 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 
 Haushaltsvermerke 
 Kommunaler Finanzausgleich 
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4.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 
 
Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht 
nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter aus (§ 6 GemHVO). Im Stellenplan 
sind für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen zudem die Gesamtzahl der 
Stellen im Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Er ist 
die Rechtsgrundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Neben der 
Voraussetzung für Einstellungen und Beförderungen ist er auch die Maßgabe für die 
Veranschlagung im Haushaltsplan. Der Stellenplan ist nachfolgend gemäß der Anlage 11 zu 
§ 5 GemHVO beigefügt. 
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Amtsbezeichnung; 
Laufbahngruppe

Besoldungs-/ 
Entgelt-
gruppe 

Zahl der 
Stellen 

insgesamt 
2025

darunter 
mit Zulage 

ausge-
sondert

Leer-
stellen 

Zahl der 
Stellen 2024

Zahl der 
tats. 
besetzten 
Stellen 
30.06.2024

Vermerke, 
Erläuterungen zu 

Spalte 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teil A: B E A M T E
Ehrenamtl. 
Bürgermeister Festgehalt 1 1 1
Ortsvorsteher lt. Satzung 
Gehobener Dienst A 14

A 13
A 12
A 11
A 10
A 9

Mittlerer Dienst A 9
A 8 0,4
A 7
A 6

Zwischensumme Beamte 1,4 1 1
Teil B: B E S C H Ä F T I G T E
Entgeltgruppe 13

12
11
10
9c 
9b
9a
8
7 1 1 1
6
5 2 2 1
4
3
2Ü 0,1 0,1 0,1
2 0,1 0,4 0,1

Zwischensumme Beschäftigte 3,2 0 0 0 3,5 2,2
Z U S A M M E N S T E L L U N G 

Beschäftigte insgesamt: 

Teil A

ehrenamtl.
Beamte & 
Beamte 1,4 1 1

Teil B Beschäftigte 3,2 3,5 2,2
Gesamtsumme 4,6 4,5 3,2

Legende: 
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Forchheim Jahr 2025
Beamte / Beschäftigte  

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes                                                                       
I. BEAMTE

Produktgruppe Bezeichnung 
Ehrenamtl.
 Bürgermeister Erläuterungen

(z.B. Aufwands-
A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 entschädigungen)

11.10 Steuerung 1
11.11 Hauptverwaltung 0,4
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.32 Abgabewesen 
12.23 Personenstandswesen
12.20 Ordnungswesen
12.24 Kommunales Grundbuchwesen
52.10, 52.20 Bauverwaltung
57.50 Tourismus
55.50 Fortstwirtschaft
Insgesamt : 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

II. BESCHÄFTIGTE                                                                                         
Produktgruppe Bezeichnung 

14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2Ü 2  
11.10 Steuerung
11.11 Hauptverwaltung
11* OV Königschaffhausen
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.32 Abgabewesen 
12.23 Personenstandswesen
11.20 Organisation und EDV 
11.26 Zentrale Dienstleistungen
12.20 Ordnungswesen
12.20 Amt f. Öffentl. Ordnung
12.24 Kommunales Grundbuchwesen
12.60 Brandschutz 
21* Schulverwaltung
21.10 Bereitstellung und Betrieb von 

Grundschulen 
21.10 Bereitstellung und Betrieb von 

Haupt- und Werkrealschulen 
21.10 Bereitstellung und Betrieb von 

Realschulen 
42.41 Sportstätten 
28.10 / 57.30 Sonstige Kulturpflege, Allgemeine 

Einrichtungen und Unternehmen 

11.24 Gebäudemanagement 0,10 0,13
11.21 Gebäudemanagement
57.30 Allgemeine Einrichtungen und 

Unternehmen 
25.20 Kommunale Museen 
25.21 Archiv
25.20 Kommunale Museen 
26.20 Musikpflege
12.25 Sozialversicherung 
42.10 Theater
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und 

Fahrzeuge 1,00 2,00
52.10, 52.20 Bauverwaltung
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

56.10 Klimaschutz
57.50 Tourismus 
Insgesamt : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,10 0,13

Gesamtsumme 4,63 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,10 0,13

Stellenplan 

             Gehobener Dienst    Mittlerer Dienst

                                            Entgeltgruppe                                      
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4.2 Entwicklung der Liquidität 
 
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 
 

 
 
*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2024 
werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungs-
übertragungen reservierter Mittel berücksichtigt. 
  

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.
2024 2025 2026 2027 2028
EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5
1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2.667.109

2a
+

Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum
Jahresbeginn 0

2b
+

Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, 
Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere* 0

2c
+

Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen 
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

0
3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 0

3b
-

Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu 
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 
Sondervermögen 0

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2.667.109

5
-

Auszahlungen aufgrund von übertragenen 
Ermächtigungen der Vorvorjahre 170.000

6 + Einzahlungen aus nicht in Anspruch 
genommenen Kreditermächtigungen für 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
aus Vorvorjahr 0

7 + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen 
für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. 
Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren 
(§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) 0

8 +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungs-
mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)* -918.000 -376.600 -369.800 -340.500 12.000

9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel 
zum Jahresende 1.579.109 1.202.509 832.709 492.209 504.209

10 - davon: für zweckgebundene Rücklagen 
gebunden 0 0 0 0 0

11 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 0 0 0 0 0
12 = vorauss. liquide Eigenmittel zum 

Jahresende ohne gebundene Mittel 1.579.109 1.202.509 832.709 492.209 504.209
13 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität 

(§ 22 Abs. 2 GemHVO) 46.400 56.800 67.800 79.700 78.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Finanzhaushalt Finanzplanung

Nachrichtlich
Berechnung des voraussichtlichen Mindestbestand an liquiden Mitteln gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO
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4.3 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den 
Teilhaushalten 
 

 
 

 
  

Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich 11  Innere Verwaltung

1110 Steuerung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114 Zentrale Funktionen
1120 Organisation und EDV
1121 Personalwesen
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1124 Gebäudemanagement
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126 Zentrale Dienstleistungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132 Abgabewesen
1133 Grundstücksmanagement

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 09.05.2016 und 14.05.2018 (Bildung von drei Teilhaushalten) festgelegt, 
dass das Neue Kommunale Haushaltsrecht eingeführt wird und drei Teilhaushalte gebildet werden.

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen
1220 Ordnungswesen
1221 Verkehrswesen
1222 Einwohnerwesen
1223 Personenstandswesen
1226 Tierseuchenbekämpfung
1260 Brandschutz
1270 Rettungsdienst

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen
2521 Gemeindearchiv

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen
2720 Bibliotheken

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich 42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports
4241 Sportstätten

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5320 Gasversorgung
5330 Wasserversorgung
5340 Nahwärmeversorgung
5370 Abfallwirtschaft 
5380 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5430 Landesstraßen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentl. Grün, Spielplätze
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft
5551 Landwirtschaft

Produktbereich 56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
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4.4 Verpflichtungsermächtigungen 
 
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden 
Auszahlungen 
 

 
  

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

2026 2027 2028 2029
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

1 2 3 4 5

2025 353 353 0 0 0

2026 0 0 0 0

2027 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0

Summe: 353 353 0 0 0

176 0 0 0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 
fällig werdenden Auszahlungen

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 

Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene 
Kreditaufnahmen:

Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan 

Jahr
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4.5 Rücklagen 

 
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 
 
Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO 
 

 
 
Erläuterungen: 
 
Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 wurde auf 
Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2024 prognostiziert. 
  

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

voraussichtlicher Stand zu voraussichtlicher Stand zum 
Beginn des Haushaltsjahres Ende des Haushaltsjahres

2025 2025

1. Ergebnisrücklagen
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses 1.595 992
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des

Sonderergebnisses 0 0
2. Zweckgebundene Rücklagen 0 0
Rücklagen gesamt 1.595 992

Art

TEUR
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4.6 Rückstellungen 
  
Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO 
 

 
 
  

voraussichtlicher Stand zu 
Beginn des Haushaltsjahres

2025
TEUR

1. Ergebnisrücklagen *
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für 
Abfalldeponien 0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus 
Bürgschaften u. Gewährleistungen 0

2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO *
Rückstellungen gesamt 0

Art
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4.7 Schuldenstand 
 
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassen-
kredite) 
 
 

 
  

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr.5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließliche Kassenkredite)

voraussichtlicher 
Stand zu Beginn des 

Haushaltsjahres

voraussichtlicher 
Stand zum Ende des 

Haushaltsjahres 
2025 2025

1.1 Anleihen 0 0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  

1.2.1 Bund 0 0
1.2.2 Land 0 0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen 0 0
1.2.5 Kreditinstitute 0 733
1.2.6 sonstige Bereiche 0 0

1.3 Kassenkredite 0 0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt 0 733

TEUR

Art der Schulden

Kernhaushalt
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4.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung
Kennzahl Einheit 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 5 6 7 8 8
E R T R A G S L A G E
1. Ordentliches Ergebnis
absoluter Betrag € 446.702 -657.800 -603.000 -605.000 -566.000 -629.000
Betrag je Einwohner €/EW 306 -450 -413 -414 -387 -431
Aufwanddeckungsgrad % 113,94% 85,20% 86,20% 85,95% 86,96% 85,71%
1.1 Steuerkraft netto
absoluter Betrag € 1.609.783 1.286.400 1.310.900 1.288.500 1.360.200 1.346.600
Betrag je Einwohner €/EW 1.102 880 897 882 931 922
Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 50,22% 28,95% 29,99% 29,92% 31,33% 30,59%
1.2 Betriebsergebnis netto
absoluter Betrag € 1.163.081 1.944.200 1.913.900 1.893.500 1.926.200 1.975.600
Betrag je Einwohner €/EW 796 1.331 1.310 1.296 1.318 1.352
Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 36,29% 43,75% 43,79% 43,97% 44,36% 44,88%
2. Sonderergebnis
absoluter Betrag € 0 0 0 0 0 0
3. Gesamtergebnis
absoluter Betrag € 446.702 -657.800 -603.000 -605.000 -566.000 -629.000
F I N A N Z L A G E
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
absoluter Betrag € 1.034.983 -420.150 -348.700 -335.400 -300.000 -366.200
Betrag je Einwohner €/EW 708 -288 -239 -230 -205 -251
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss
absoluter Betrag € 0 0 27.100 34.400 35.500 36.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel
absoluter Betrag € 1.034.983 -420.150 -375.800 -369.800 -335.500 -403.000
Betrag je Einwohner €/EW 708 -288 -257 -253 -230 -276
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
absoluter Betrag € 49.873 46.400 56.800 67.800 79.700 78.700
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende
absoluter Betrag € 2.667.109 1.579.109 1.202.509 832.709 492.209 504.209
K A P I T A L L A G E
9. Eigenkapital
absoluter Betrag € ##
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)
absoluter Betrag € ##
9.2 Eigenkapitalquote
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme % ##
9.3 Fremdkapitalquote
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % ##
10. Anlagendeckung
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen % ##
11. Verschuldung
absoluter Betrag € 0
Betrag je Einwohner €/EW 0
11.1 Nettoneuverschuldung
absoluter Betrag € 0 0 732.900 141.600 0 0

278



   
Gemeinde Forchheim Haushaltsplan 2025   

 Anlagen 

 
4.9 Haushaltsvermerke 
 
Nachfolgend werden die Haushaltsvermerke erläutert. 
 
4.9.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen 
 
Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte 
enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens 
eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). 
 
Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte 
Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem 
zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener 
Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). 
 
Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Forchheim umfassen die zahlungswirksamen 
ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche 
und immaterielle Vermögensgegenstände. 
 
Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern 
dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die 
Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets 
entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden. 
 
4.9.2 Budgetstruktur Gemeinde Forchheim 
 
Die Gemeinde Forchheim hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte 
gegliedert, was den folgenden drei Budgets entspricht: 
 

 
 
Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen 
(Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) 
unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, 
Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom 
Rechnungsamt geregelt. 
 
4.9.3 Deckungsfähigkeit 
 
Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem 
Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig 
deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. 
 
Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig 
erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des 
sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen 
verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.  
  

THH Bezeichnung
1 Innere Verwaltung
2 Dienstleistungen und Infrastruktur
3 Allgemeine Finanzwirtschaft
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Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO). 
 
Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines 
Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt 
werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen 
für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, 
Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein. 
 
Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass 
Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder 
Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). 
Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. 
Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als 
überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den 
Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO). 
 
Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Forchheim 
Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende 
Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb 
des Teilhaushaltes sicherzustellen. 
 

 
 
Personalaufwendungen 
Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt.  
  

Konten Bezeichnung des Sachkontos 
4211 0000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4212 0000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4221 0000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4231 0000 Mieten und Pachten
4241 0000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4251 0000 Haltung von Fahrzeugen
4431 0000 Geschäftsaufwendungen
4271 0010 EDV-Kosten
4261 0000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4271 0000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
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Baumaßnahmen und sonstige Investitionen 
Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) 
werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von 
Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden) erklärt. 
 
Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens 
werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 
Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten 
Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus 
Zuwendungen (Sachkonto 316*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt 
bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht 
deckungsfähig erklärt. 
 
Interne Leistungsverrechnungen 
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38*, 48*) 
werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht 
deckungsfähig erklärt. 
 
Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO) 
Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Forchheim werden grundsätzlich die 
ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der 
zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets 
der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen 
Vermögensgegenständen). 
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4.9.4 Übertragbarkeit 
 
Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 
GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei 
Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des 
Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 
3 GemHVO). 
 
Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht 
gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO). 
 
Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach 
§ 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung 
für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 
2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen 
wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für 
über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO). 
 
Übertragbarkeit bei der Gemeinde Forchheim 
Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder 
unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt. 
 
Baumaßnahmen und sonstige Investitionen 
Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 
Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu 
informieren. 
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4.10 Kommunaler Finanzausgleich  

 

Grundsteuer A 31.442 € x 195 : 300 = 20.437 €
Grundsteuer B 131.872 € x 185 : 350 = 69.704 €
Gewerbesteuer 433.747 € x 290 : 320 = 393.084 €
Gewerbesteuerumlage -433.747 € x 35 : 320 = -47.441 €
Einkommensteueranteil 7.296.144.095 € x 0,0001196 = 872.619 €
Familienleistungsausgleich 603.295.466 € x 0,0001196 = 72.154 €
Umsatzsteueranteil 1.137.553.339 € x 0,0000252 x 80% = 22.933 €

1.403.487 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 1.053.399,33 € x 70,07% = 738.117 €
Mehrzuweisungen 2023 107.223,73 € x 29,93% = 32.092 €

2.173.696 €

Steuerkraft je Einwohner = 977,36 €
Steuerkraftsumme je Einwohner = % des Landesdurchschnitts 73,98% = 1.513,72 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt) = 2.046,00 €

Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres 1.436

Kopfbetrag bis 3000 Einwohner 1.715,00 € 2.462.740

Flächenkomponente
Flächenzuschlag 90,80

Bedarfsmesszahl nach Fläche 130.388 € 130.388

BEDARFSMESSZAHL (Einwohnerzahl x Kopfbetrag) = 2.593.129 €

Bedarfsmesszahl = 2.593.129 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl = 1.403.487 €

SCHLÜSSELZAHL = 1.189.642 €

60 % der Bedarfsmesszahl = 1.555.877 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl = 1.403.487 €

UNTERSCHIED (Sockelgarantie) = 152.390 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 1.189.642 € x 70,00% = 832.749 €
Mehrzuweisungen 152.390 x 30,00% = 45.717 €

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 878.466 €

INVESTITIONSPAUSCHALE 1.436 x 125% x 138,00 € = 247.710 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)

Finanzausgleichsumlage* 2.173.696 € x 22,100% = 480.387 €

Kreisumlage 2.173.696 € x 32,00% = 695.583 €

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen 
nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2025

STEUERKRAFTMESSZAHL

STEUERKRAFTSUMME
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GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER

8.120.000.000 € x 0,0001196 = 971.152 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

1.176.000.000 € x 0,000026835 = 31.558 €

FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH

637.800.000 € x 0,0001196 = 76.281 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG

8,39 € x 1079 ha = 9.053 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

2.500,00 € x 0,93 km = 2.325 €

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl) 0,54123286 gerundet = 0,54
Steuerkraftquote über Sockelgarantie 54% - 60% = -6%
Erhöhungsbetrag -6% x 0,06% = -0,36%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage 22,10% + -0,36% = 21,740%
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